
Rechte und Verpflichtungen der/des Freiwilligen 
und 

Verpflichtungen der Einsatzstelle



2. Rechte der/des Freiwilligen

    Recht auf Urlaub:

    Der Mindesturlaubsanspruch beträgt bei einer 12-monatigen Dienstzeit 24 Werktage bei einer    
    Sechs-Tage-Woche. Dies entspricht bei einer Fünf-Tage-Woche 20 Arbeitstagen pro 
    12-monatiger Dienstzeit. Bei einer kürzeren oder längeren Dienstzeit als einem Jahr verringert   
    oder erhöht sich der Urlaubsanspruch für jeden vollen Monat um 1/12 des Urlaubsanspruches, 
    der für eine 12-monatige Dienstzeit gewährt wird. Bruchteile von Urlaubstagen,die mindestens   
    einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. 

    Recht auf Dienstkleidung (wenn Dienstkleidung):

    Die EST ist verpflichtet dem/der Freiwilligen die nötige Dienstkleidung zu bezahlen und zu      
    organisieren.
 

    Recht auf Einsicht der über einen gespeicherten Daten und deren Löschung
   (es kann aber passieren das Aufgrund der Löschung der Daten der FSJ/BFD nicht fortgesetzt    
    werden kann)

    Recht auf Informationsaustausch:

    Der/Die Freiwillige hat das Recht alle Informationen zu bekommen die in der Einsatzstelle    
    eingehen und seinen Bereich betreffen.

    Mit dem Abschluss der gesetzlichen Schulpflicht darf man ein FSJ/BFD antreten.

    Ab 16, unter 18 darf man keine Nachtarbeit leisten und nicht länger als 5 Tage am Stück    
    arbeiten.
    Mit 18 darf man Nachtarbeit leisten und 7 Tage am Stück arbeiten.

 



        
         (Im persönlichen Arbeitsvertrag zu finden )



Stand: 29.01.2020
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